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Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit


Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zum Treiben einer Wanderschafherde in den Kantonen Glarus und Graubünden 

Gemäss Art. 33 der eidgenössischen Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (SR 916.401; TSV)


Gesuchsteller (Schafhalter)
     		     		     
					
 Name	 Vorname	 Geb. Datum
     							     
			
 Adresse	 Beruf
     		     
			
 PLZ, Wohnort	 Tel. / Mobilnummer
     		     
			
 TVD-Nr. Heimbetrieb	 TVD-Nr. Wanderschafherde
Wanderhirt
     	     	     
					
 Name	 Vorname	 Geb. Datum
     		     
			
Adresse	 Beruf
     		     
			
 PLZ, Wohnort	 Tel. / Mobilnummer
     						
		
 Nationalität / Heimatort



Ständiger Gehilfe des Hirten (bei Herden über 400 Schafe erforderlich!)
        Gleich Gesuchsteller
     	     	     
					
 Name	 Vorname	 Geb. Datum
     		     
			
Adresse	 Beruf
     		     
			
 PLZ, Wohnort	 Tel. / Mobilnummer
 
Vorgesehene Anzahl Schafe für Wanderung:      
Vorgesehene Betriebe:      

Jederzeit bezugsbereite Stallungen mit Krippen und genügend Futtervorräten
Für       Schafe in:
     		     
			
 Adresse	 PLZ, Ort
Vorgesehener Ausgangs- und Zeitpunkt des Wanderbeginnes:
     
	
 Datum
     		     
			
 Adresse	 PLZ, Ort
Wanderroute: (Genaue Beschreibung der Route mit Einträgen des Gemeindegebietes auf einem Plan)

     



☐  Es werden keine trächtigen Tiere mitgeführt
☐  Es werden nur Schafe mitgeführt, die aus Betrieben mit dem Status "MH-frei" stammen

Unterlagen
☐  Qualifikationsnachweis Wanderhirt
☐  Qualifikationsnachweis ständiger Gehilfe
☐  Kopie Betriebshaftpflichtversicherung
☐  Plan/Karte Wanderroute

Bemerkungen:
     



     	     
			
 Ort, Datum	 Unterschrift des Gesuchstellers

Einzureichen spätestens drei Wochen vor Wanderstart an das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, Ringstrasse 10, 7001 Chur; tierseuchen@alt.gr.ch

Die Bewilligung wird erteilt, wenn:

1.	Das vollständiges Gesuch rechtzeitig beim ALT eingereicht und von diesem bestätigt wird.
2.	Das Formular «Bestätigung des Wanderhirten und des Kontroll-Tierarztes» dem ALT spätestens eine Woche vor Wanderstart eingereicht wird (Kenntnisnahme des Merkblattes Wanderschafherde des ALT).
3.	Die Seuchensituation eine Erteilung erlaubt.
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